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Grundlagenpapier zur zukünftigen  Wirtschaftsförderung der Stadt Ochtrup

Strukturen und Bereiche der Wirtschaftsförderung
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Einleitung

Die (aktive) Wirtschaftsförderung der Stadt Ochtrup soll angesichts der bisher nicht durch Erfolg gekrönten Vermarktungen der Industrie- und Gewerbeflächen und der ansteigenden Anzahl von Leerständen in der Innenstadt neu konzeptioniert werden.

Dieses Dokument stellt dar, wie Strukturen geschaffen werden können, in denen Verwaltung, Fachleute, Gewerbetreibende und andere Beteiligte zusammen zur Standortstärkung und zur Vermarktung der Stadt Ochtrup beitragen können.

Hierfür müssen aktuelle Strukturen auf den Prüfstand und notfalls auch gelöst werden. 

Die Grundlage für dieses Konzept bildet die Wahrnehmung von Wirtschaftsförderungsaufgaben durch die Spitze der Verwaltung und die Ansiedlung der mit WiFö und deren Aspekte in Zusammenhang stehenden Koordinierungsaufgaben in der Verwaltung. 

Zunächst soll auf die zu schaffenden Gremien und ihre Aufgaben eingegangen und die Rolle von Netzwerken erläutert werden. Anschließend werden die Aspekte „Gewerbeansiedlung“ und „Stadtmarketing“ gesondert dargestellt. 

Dabei wird dargelegt, welche Gremien mit welchen Kompetenzen und Aufgaben ausgestattet werden, bzw. wie deren Zusammensetzung aussehen könnte.

1. Gremien und Organisationsstrukturen

1.1.  Verwaltung

Der Bürgermeister ist Lenker und Leiter. Er übernimmt die Verantwortung für die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. Er führt die erforderlichen Gespräche, z.B. solche zur Vertragsanbahnung oder zum Vertragsabschluss. Er ist zentraler Ansprechpartner u.a.  für den Mittelstand oder Interessenten und pflegt einen permanenten Kontakt zu den Gewerbetreibenden,  um so frühzeitig deren Anforderungen zu identifizieren.

Des Weiteren wird in der Verwaltungsspitze eine Stelle eines Wirtschaftsförderers geschaffen, der dem Bürgermeister zuarbeitet, die für ihn notwendigen Informationen beschafft (z.B. Marktanalysen und –beobachtungen) und auch Koordinationsaufgaben wahrnimmt.
Die Stelle des Ersten Beigeordneten bleibt erhalten, muss aber in ihrem Aufgabenbereich  umstrukturiert werden.
Zudem werden durch ihn die beschriebenen Netzwerke (Abschnitt 2) geschaffen, aufrecht erhalten und erweitert.

In seinen  Zuständigkeitsbereich fällt auch das Stadtmarketing, für das jedoch eine zusätzliche Stelle geschaffen werden muss. Hier findet sich der  Ansprechpartner für Veranstalter (Vereine oder Event-Management-Unternehmen), um die von der  Stadt zu schaffenden organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen über eine Schnittstelle bereitzustellen (siehe Abschnitt 3.3). 


1.2.  Stadtrat

Der Stadtrat entwickelt mit der Verwaltung ein Stadtentwicklungskonzept für das Jahr 2020, aus dem sowohl die zeitlichen als auch die finanziellen Planungen  einzelner Bau- und weiterer Maßnahmen abzulesen sind. Dies betrifft insbesondere die Gestaltung der Innenstadt sowie  Infrastrukturmaßnahmen in den Gewerbegebieten.
Das Konzept wird in den betreffenden Fachausschüssen beraten und durch den Stadtrat verabschiedet.  
Das Konzept wird jährlich auf den Prüfstand gestellt und den dann gegebenen Rahmenbedingungen angepasst und aktualisiert. Eine Abweichung vom Konzept muss durch den Stadtrat genehmigt werden.
Die erste Version des Stadtentwicklungskonzeptes muss Mitte des Jahres 2010 vorliegen. Hieraus ergibt sich ein roter Faden für die Abfolge der geplanten Maßnahmen. Dieses ehrgeizige Ziel verlangt von allen Beteiligten wie intensive Mitarbeit. Zudem sollten externe Expertiesen in Betracht gezogen werden. Die Vorschläge aus dem Ideenwettbewerb der Universität Dortmund  fließen hier ein. Für die Ausarbeitung ist die Bildung eines Arbeitskreises zu erwägen.

1.3.  Wirtschaftsförderungsausschuss

Der Wirtschaftsförderungsausschuss setzt sich aus 17 Personen zusammen und behandelt zusätzlich zu den bisherigen Themen auch den Bereich der Kultur.  Er berät den Bürgermeister zu verschiedenen Maßnahmen der Gewerbeansiedlung (3.1) und kooperiert hierzu eng mit der Expertenrunde (siehe nächster Abschnitt). Die Schnittstelle zur Expertenrunde erfolgt über den Vorsitzenden des WiFö-Ausschusses sowie durch Teilnahme von Mitgliedern der Expertenrunde an themenbezogenen WiFö-Ausschusssitzungen. 

Der WiFö-Ausschuss unterstützt weiter die Maßnahmen des Stadtmarketings (3.3), deren Umsetzung durch den/die Koordinator/in in der Verwaltung (siehe 1.1) realisiert wird. Die Unterstützung zielt vor allem auf die Verteilung der dafür vorgesehenen finanziellen Mittel ab.  

1.4.  Unterausschuss / Expertenrunde
Wirtschaftsförderung ist letztendlich auch Vertrauenssache. Investoren wünschen sich größtmögliche Diskretion, aber auch verlässliche Informationen der Entscheidungsträger. Deshalb  bekommt der WiFö-Ausschuss den Auftrag, einen Unterausschuss aus fünf Ratsmitgliedern zu bilden (jede Fraktion ist einmal vertreten).
Als Unterausschuss des WiFö-Ausschusses tagt dieser Ausschuss nicht öffentlich. Neben den fünf ständigen Mitgliedern aus dem WiFö-Ausschuss werden fallbezogen weitere Kompetenzen herangezogen.  Diese könnten z.B.  Fachleute der freien Wirtschaft, der ortsansässigen Banken oder auch juristische Kapazitäten sein.
Er wird durch den Bürgermeister oder den Vorsitzenden des WiFö-Ausschusses einberufen und gewährleistet schnelle Entscheidungswege und ist das Bindeglied zwischen Investor, Verwaltung und Rat. 


2. Netzwerke

Netzwerke sollen zielorientiert für Projekte genutzt werden, um Fachkompetenzen, finanzielle und organisatorische Kapazitäten zusammenzuführen und gemeinsam zu nutzen. Netzwerke sollten möglichst vielschichtig sein und sich aus Organisationen
, Firmen
 und Personen zusammensetzen, um verschiedene Perspektiven bei der Umsetzung von Projekten im Blick zu haben. Die Koordination der Netzwerke obliegt der Verwaltung. 
Nachfolgend sind nur einige Beispiele von Zielgruppen genannt, die bei der Bildung von Netzwerken berücksichtigt werden sollten. 
2.1. EUREGIO

Die EUREGIO bietet mit ihren Programmen verschiedene Fördermöglichkeiten (z.B. INTERREG IV oder „People to People“). Die grenznahe Lage der Stadt Ochtrup soll zum Anlass genommen werden, solche Möglichkeiten zu prüfen und konsequent zu nutzen. Projekte für Bildung, Infrastruktur, Kultur und Wirtschaft müssen unter Beteiligung der Stadt Ochtrup entwickelt und umgesetzt werden.  Grundsätzlich sollte bei anstehenden Maßnahmen geprüft werden, inwieweit die EUREGIO Ansprechpartner sein kann. Der Kontakt zur EUREGIO wird durch die Wirtschaftsfördererstelle in der Verwaltung gehalten. Des Weiteren müssen grenzüberschreitende Kontakte hergestellt werden, die langfristig und nachhaltig ausgelegt sind um entsprechende Förderprogramme langfristig ein zu stellen.

2.2. Vereine

Die Vereine und ihre Anlässe sollen durch die Stadt Ochtrup unterstützt werden. Ideen für Veranstaltungen werden im Dialog mit den Vereinen und dem Stadtmarketing in der Verwaltung identifiziert und nach Möglichkeit gefördert. Weiterführende Maßnahmen und notwendige finanzielle Unterstützungen können durch den Wirtschaftsförderungsausschuss in dem durch den Rat festgelegten Rahmen kurzfristig genehmigt werden.
2.3. Event-Management

In der Stadt vorhandene Kapazitäten für  ein Event-Management  sollen ohne feste Vertragsbindung veranstaltungsabhängig  genutzt werden können. 
Durch professionelles  Management können Veranstaltungen in Ochtrup vorbereitet und vermarktet werden. Unter Nutzung dort bereits bestehender Kommunikationskanäle können Zielgruppen erreicht werden, die bei bisherigen Veranstaltungen nicht berücksichtigt wurden. 

 Veranstalter und Stadt arbeiten vertrauensvoll zusammen und treffen jeweils Regelungen über Risikoverteilungen, etc. 
2.4. Mittelstand

Der Mittelstand als Haupteinnahmequelle für die Gewerbesteuer hat in der Stelle des Bürgermeisters einen zentralen Ansprechpartner. Ebenso können Anfragen und Gesuche formlos an den Wirtschaftsförderer adressiert werden.  Dem Bürgermeister wird empfohlen, eine regelmäßig stattfindende Unternehmerrunde unter seiner Leitung einzurichten.

2.5. Schulen

Grundsätzlich sind sowohl Lehrer als auch Schülervertreter bei großen stadtbezogenen Projekten mit einzubinden, um diese Perspektive dabei ebenfalls zu berücksichtigen.

Weiterhin sind die Schulen in Ochtrup in Maßnahmen einzubinden, für die sie Beiträge leisten könnten. Kontakt zur Schule kann –dem Anlass entsprechend–  z.B. über einen Fachlehrer oder den Schuldirektor erfolgen. 

2.6. Bürgerbüro

Ochtrup braucht seine Bürger. Um die Kräfte einer Vielzahl von organisierten und ehrenamtlich tätigen Bürgern zu bündeln, soll eine Anlaufstelle geschaffen werden. 
Ein Bürgerbüro in der Mitte Ochtrups soll die „Zentrale“ werden. Nach Vorbild bestehender Einrichtungen (z.B. Bürgerengagement Rheine) soll dieses Büro eine Vermittlungsstelle einer Ehrenamtsbörse beinhalten, Qualifikationsangebote bieten, Netzwerke aufbauen und Menschen zusammen bringen.  Hier ist auch der Sitz des Stadtmarketings vertreten. Zudem hat jeder Bürger hier die Möglichkeit, in zentraler Lage alle gängigen Amtsgeschäfte zu erledigen.

3. Bereiche der Wirtschaftsförderung

3.1. Gewerbeansiedlung

Für die Gewerbeansiedlung ist eine aktive Vermarktung über verschiedenste Kommunikationskanäle anzustreben. Das Medium Internet ist intensiver zu nutzen als bisher. Es bietet sich an, hier externe Beratung über die Möglichkeiten hinzuzuziehen. 

Es gilt, für die Steigerung der Gewerbeansiedlung in den Industriegebieten durch die Stadt Ochtrup neue Wege einzuschlagen. 
So sollte darüber nachgedacht werden, „Branchenzentren“ oder „Produktionsparks“ zu bilden, in denen sich Kleinunternehmen örtlich gemeinsam ansiedeln und Synergieeffekte schaffen, indem in gemeinsame Ressourcen (z.B. Großgeräte) investiert wird. Die potentiellen Teilnehmer solcher Produktionsparks müssen aktiv durch die Stadt angesprochen werden und grundlegende Rahmenbedingungen und auch Anschübe können durch die Stadt geschaffen werden.

Auch die Vermietung von Flächen ist in Betracht zu ziehen, wenn Unternehmen signalisieren, dass eine übergangsweise Ansiedlung in Frage kommt und Flexibilität gefordert ist. Der Verkauf von Flächen ist nicht immer zwingend erforderlich. 

3.2. Gründerpark

Die Schaffung eines Technologie- und Gründerzentrum soll  ein neuer Ansatz der Wirtschaftsförderung für Ochtrup sein. Die Stadt investiert in ein Projekt, welches Jungunternehmer und Neugründer von Anfang an begleitet und unterstützt.  Die Bündelung von „start up“-Paketen soll die Ansiedlung für externe (Jung-)Unternehmen attraktiver gestalten. Inhalt solcher Pakete könnte der zeitweise Verzicht oder die Stundung von Gewerbesteuer in den ersten Jahren der Ansiedlung sein. Büro- und Produktionsflächen werden den interessierten Unternehmen  mittelfristig  zu günstigen Konditionen vermietet. Zudem stehen synergetische Dienstleistungen wie Besprechungsräume, Besucherempfang, Postservice, Reinigungsdienst und Bürogeräte kostengünstig zur Verfügung. 
Ziel ist es, die schwierige Phase der Neugründung für junge, innovative Unternehmer zu unterstützen. Der Übergang aus der Miete zum eigenen Gewerbeobjekt in unmittelbarer Nähe wird von Fachleuten unterstützt und begleitet.  In optimaler Lage zu den Niederlanden könnten grenzübergreifende Projekte initiiert und über das europäische INTERREG-Programm gefördert werden.  

Aus diesem Gründerpark sollen mittel- und langfristig neue starke Unternehmen in Ochtrup erwachsen und Arbeitsplätze entstehen. Die Beratung und aktive Begleitung steht bei allen Maßnahmen an erster Stelle. Ochtrup wird somit Coach und Partner neuer Unternehmer.

3.3. Stadtmarketing

Das Stadtmarketing wird wieder durch die Verwaltung und dort durch eine explizit hierfür eingerichtete Stelle wahrgenommen. Die Verantwortung hierfür liegt im Bereich des Wirtschaftsförderers. 
Die bestehenden Verträge bzw. deren vorzeitige Auflösung mit der Verkehrs- und Werbegemeinschaft Ochtrup (VWO) müssen ergebnisoffen geprüft werden.  Ggf. sind Arbeitsplätze aus der VWO zur Stadt zu verlagern.

Ochtrup braucht mehr Alleinstellungsmerkmale, die Menschen und somit auch Kaufkraft aus dem Umland anzieht.
Alleinstellungsmerkmale der Stadt Ochtrup könnten z.B. dadurch geschaffen werden, dass monatliche Veranstaltungen in Ochtrup durchgeführt werden, die an fixen, für auswärtige Besucher auch verlässlichen Terminen stattfinden. Hierfür würde sich z.B. das zweite oder dritte Wochenende im Monat anbieten, an dem jeweils saisonbedingte Veranstaltungen stattfinden. Teil einer solchen Veranstaltungsreihe sind dann auch etablierte Events wie z.B. die Herbstkirmes oder der Pottbäckermarkt. 

Die Stadt ist wieder selbst Ausrichter des Weihnachtsmarktes, an dem auch die Vereine wieder ein 
Angebot darbieten können. Entsprechend niedrige Standgebühren erleichtern den Vereinen eine wirtschaftliche Teilnahme.

Ein besonderes Augenmerk ist der Tourismusförderung zu widmen. Die zentrale Kontaktstelle des Stadtmarketings (örtlich angesiedelt im geplanten zentralen Bürgerbüro der Stadt) ist verantwortlich hierfür und koordiniert die notwendigen Bedürfnisse. Sie erstellt z.B. Hotel- und Unterkunftslisten oder organisiert einen Fahrradverleih. 
Hier ist auch die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden (über-)regionalen Tourismusverbänden sowie anderen Kommunen zu stärken. Mit Nachbargemeinden sollte intensiv über gemeinsame Vermarktungen nachgedacht werden.  Hier sind ggf. regelmäßige Treffen der Städte in der Region zu organisieren (evtl. auch grenzüberschreitend  siehe auch Abschnitt EUREGIO, 2.1).
Der neue Stadtrat muss schnellstmöglich das Thema Wirtschaftsförderung auf seine Tagesordnung bringen. Umzusetzende Maßnahmen wirken nur mittel- und langfristig. 

Genaue Prozessgestaltungen und Organisationsstrukturen im Detail ergeben im Dialog mit Verwaltung und allen Fraktionen. 
�	 Ein Beispiel für eine etablierte Organisation zur Wirtschaftsförderung, die u.a. rechtliche Beratung von Jungunternehmen, die Prüfung von Fördermöglichkeiten oder diverse Veranstaltungen anbietet, ist die „WESt mbH“ des Kreises Steinfurt (http://www.westmbh.de). Ansprechpartner ist Herr Bischoff. Fachleute dieser Organisationen könnten/sollten auch zum beschriebenen Unterausschusses hinzugezogen werden. 


�	 Hierbei sollte sowohl die Führungsebene als auch Mitglieder von Betriebsräten einbezogen werden.





